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§ 22f FMABG
 FMABG - Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

Das Recht auf Widerspruch gemäß Art. 21 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG

(Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1 einer natürlichen Person gegen eine

Verö entlichung personenbezogener Daten durch die FMA, die in Vollziehung eines der in § 2 genannten

Bundesgesetze erfolgt, ist ausgeschlossen, wenn bei der Entscheidung über die Art und Weise der Verö entlichung die

schutzwürdigen Interessen der natürlichen Person verp ichtend zu berücksichtigen sind und der natürlichen Person

das Recht auf eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Verö entlichung in einem bescheidmäßig zu erledigenden

Verfahren zukommt.
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